
Referat Recht und 
Ordnung -  
 
Dienstgebäude 

Rathaus Nord, Benzinoring 1 
Gebäude C 
 
Datum 

17.08.2009 
 
Auskunft erteilt 
Frau Day 
 
Geschoss/Zimmer 
2. OG., Zim C 204 
 
Telefon-Durchwahl 

0631 365-2554 
 
Telefax 
0631 365-1307 
 
E-Mail 
Elfriede Day@ 
kaiserslautern.de 
 
Ihr Zeichen 
 
 
Ihre Nachricht vom 

 
 
Unser Zeichen (bei Antwort bitte angeben) 
 
 
Postanschrift 
Stadtverwaltung Kaiserslautern 
67653 Kaiserslautern 
Lieferanschrift 
Stadtverwaltung Kaiserslautern 
Willy-Brandt-Platz 1 
67657 Kaiserslautern 
Zentrale Angaben 
Telefon 0631 365-0 
Telefax 0631 365-2553 
E-Mail stadt@kaiserslautern.de 
Internet www.kaiserslautern.de 
 
Barrierefreie Zugänge Rathaus 
Bürgercenter und Eingang Maxstraße 
 
Konten 
Stadtsparkasse Kaiserslautern 
Konto 114 660 BLZ 540 501 10 
und alle anderen ortsansässigen 
Sparkassen und Banken 
 
Öffnungszeiten 
Mo - Do 08:00 - 12:30 und  
 13:30 - 16:00 Uhr 
Fr 08:00 - 13:00 Uhr 
 
 
 
 

Stadtverwaltung Kaiserslautern 67653 Kaiserslautern 

 
 
Aufgrund der §§ 1 und 9, 88, 89, 90 und 90 Abs. 1 Nr. 1  des Polizei- und 
Ordnungsbehördengesetzes (POG) in der Fassung vom  10. November 
1993 (GVBl. Seite 407), zuletzt geändert durch Landesgesetz vom 20. De-
zember 2011 (GVBl. Seite 427) in Verbindung mit § 1 Landesverordnung 
über die Zuständigkeit der Allgemeinen Ordnungsbehörden vom 31.10.1978 
(GVBl. S. 695) und § 1 Abs. 1 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes 
vom 23. Dezember 1976 (GVBl. Seite 308), zuletzt geändert durch Landes-
gesetz vom  27. Oktober 2009 (GVBl. 2009, Seite 358) in Verbindung mit § 
35 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes in der Fassung vom 25.05.76 
(BGBl. I 76 Seite 1253), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 1 des Ge-
setzes vom 14. August 2009 (BGBl. I Seite 2827) in Verbindung mit § 80 
Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung erlässt die Stadtverwaltung Kai-
serslautern – Ordnungsbehörde – folgende 

 

 

 
Allgemeinverfügung 

 
 
 
 

1. Es wird untersagt, am Sonntag den 26.März 2017, ab 9 Uhr den in 
der beigefügten Karte rot eingegrenzten Bereich der Stadt Kaisers-
lautern zu betreten, sowie sich in diesem Bereich aufzuhalten. Die-
ses Verbot gilt bis zur ausdrücklichen Aufhebung durch die Ord-
nungsbehörde. 

 
2. Gemäß § 80 Abs.2 Nr.4 der Verwaltungsgerichtsordnung wird die so-

fortige Vollziehung dieser Verfügung angeordnet. 
 

3. Diese Allgemeinverfügung gilt als mit dem auf die Bekanntmachung 
folgenden Tag bekannt gemacht: 

 
 
                                      
 
 

 
 



 

Seite 2 von 2 

                                  
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe bei 
der Stadtverwaltung Kaiserslautern, Referat Recht und Ordnung, Rathaus 
Nord, Gebäude C, Zimmer C 204, Benzinoring 1, 67657 Kaiserslautern, 
schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch eingelegt werden. Die Wider-
spruchsfrist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb der ge-
nannten Frist bei der Geschäftsstelle des Stadtrechtsausschusses, Rathaus 
Nord, Zimmer B 110, Benzinoring 1, 67657 Kaiserslautern, eingeht. 
 
Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt werden. In diesem 
Fall ist das elektronische Dokument mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur nach dem Signaturgesetz zu versehen. Bei der Verwendung der 
elektronischen Form sind besondere technische Rahmenbedingungen zu 
beachten, die im Internet unter www.kaiserslautern.de/ekommunikation auf-
geführt sind. 
 
 
 
Hinweise: 
 
Diese Verfügung ergeht wegen einer Bombenentschärfung im Ortsteil Kai-
serslautern – Einsiedlerhof, Bereich Kaiserstrasse, Im Haderwald, Am Wur-
zelwoog, Liebigstrasse, einschl. der angrenzenden Waldgebiete. Die voll-
ständige Verfügung und Ihre Begründung können bei der Stadtverwaltung 
Kaiserslautern, Referat Recht und Ordnung, Dienstgebäude Rathaus Nord, 
Gebäude C, Benzinoring 1, 2. OG, Zimmer C 204 oder C 202 während den 
üblichen Dienstzeiten (Montag bis Donnerstag, 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr und 
Freitag 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr) eingesehen werden. 
 
i. A.  Rainer Wirth 
Stadtverwaltungsdirektor 
 
 
 
  
 
 
  

http://www.kaiserslautern.de/ekommunikation

